
OBERLINHAUS
Einkommenserklärung der Eltern als Grundlage zur Festsetzung des Elternbeitrages 
gemäß § 17 Abs. 1 KitaG

Für jedes Kind ist eine gesonderte Erklärung (Kopie ist ausreichend) zu unterschreiben und 
abzugeben.

Name, Vorname des Kindes 

Geburtsdatum: 

Bestätigte Betreuungszeit (It. RA): Stunden

Name und Geburtsdatum weiterer unterhaltsberechtigten Kinder:

Einkommensbestandteile
(Jahresbrutto) - bitte achten Sie auf einen lückenlosen Nachweis vom
01.01. bis 31.12. eines Jahres:

Zeitraum Einkommensbestandteil Elternteil 1 Elternteil 2
€ € 

€ €

 __________________________________________________ €_______________ €

Summe: Gesamtfamilieneinkommen =€

Die Eltern erklären:
Wir verfügen über die auf der 2. Seite aufgeführten Einkommensbestandteile (Bitte 
ankreuzen). Die von uns angegebenen Einkommensbestandteile werden durch Belege 
(Kopien) nachgewiesen:

Die Eltern wurden darauf hingewiesen, dass alle Einkommensbestandteile vollständig benannt 
und aktuelle Veränderungen dem Träger unverzüglich und unaufgefordert mitgeteilt werden 
müssen. Wird bei der nächsten Einkommensprüfung festgestellt, dass die Eltern eine ggf. 
erforderliche Änderungsmitteilung versäumt haben, so sind sie verpflichtet, die höheren 
Elternbeiträge rückwirkend nachzuzahlen. Der Träger behält sich das Recht vor, bei 
Betrugsversuchen den Betreuungsvertrag zu kündigen oder eine zusätzliche 
Bearbeitungspauschale für die Klärung der Einkommensverhältnisse zu erheben. Hierzu 
erklären die Eltern ihr Einverständnis.

Kontaktdaten für Rückfragen:

Telefonnummer:  Email:

Ort, Datum Unterschrift der Eltern

Verein Oberlinhaus | Rudolf-Breitscheid-Straße 24 114482 Potsdam |
Tel.: 0331 763-30 | Fax: 0331 763-5230 | info@ober1inhaus.de | www.oberlinhaus.de
Theologischer Vorstand: Pfarrer Matthias Fichtmüller, Kaufmännischer Vorstand: Andreas Koch | Verein alten Rechts, im 
Brandenburgischen Vereinsregister geführt unter dem Aktenzeichen 796-00/8001 | USt-IdNr.: DE 138 407 602 
Bankverbindung: Evangelische Bank eG | IBAN: DE72 5206 0410 0008 0060 59 | BIC: GENODEF1EK1 
Spendenkonto Oberlinstiftung: Evangelische Bank eG | IBAN: DE86 5206 0410 0008 0229 76 | BIC: GENODEF1EK1 
Der Verein Oberlinhaus ist Mitglied im Diakonischen Werk Beriin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e. V. Im Verbund der

Diakonie ■■
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OBERLINHAUS
Anlage

Folgende Einkommensbestandteile sind auf der 1. Seite angegeben worden und werden durch 
Einreichung von Nachweisen belegt:

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
o aktuelle Lohn- und Gehaltsabrechnungen (der letzten drei Monate)
o Entgeltbescheinigung von Dezember des Vorjahres mit Jahressummen
o elektronische Lohnsteuerbescheinigung
o Einkommensteuerbescheid

Einkünfte aus selbständiger Arbeit abzüglich der Betriebsausgaben
o Einkommensselbsteinschätzung vom Steuerberater
o Einkünfte aus Land- Forstwirtschaft sowie Gewerbebetrieben abzüglich der Betriebs

ausgaben
o Steuerbescheid
o Einkünfte aus Kapitalvermögen (z.B. Zinsen, Dividenden, Fondserträge, Aktien- 

Kursgewinne) - abzüglich Werbungskosten und Sparerfreibetrag,
o Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Sonstige Einkünfte
o Einkünfte aus Renten und Pensionen (Renten-ZPensionsbescheid)
o Wehrsold inkl. Auslands- und Auslandskinderzuschlag
o Einnahmen wegen Geringfügigkeit pauschal vom Arbeitgeber versteuerte Einnahmen
o Verdienstbescheinigung
o Einnahmen durch Unterhaltsleistungen an den Beitragspflichtigen (z. B. 

Ehegattenunterhalt)
o Abfindungen
o Kontoauszüge, Beschlüsse, Bescheide od. andere Bescheinigungen 

sonstige Leistungen nach den Sozialgesetzen
o Einnahmen nach dem SGB III - Arbeitsförderung (Gründerzuschuss,

Überbrückungsgeld, Übergangsgeld, Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, 
Konkursausfallgeld usw.) (Bescheid)

o Krankengeld (Bescheid der Krankenkasse)
o Mutterschaftsgeld
o Verletztengeld
o Wohngeld (Wohngeldbescheid)
o Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetzt z. B. Kindesunterhalt (Bescheid, 

Beschlüsse, Kontoauszüge)
o BAföG für die Kindeseltern (BAföG-Bescheid)
o Stipendien (Beleg)
o Wehrsold nach dem Wehrsoldgesetz (Bescheid)
o Arbeitslosengeld II (Grundsicherungsbescheid)
o Grundsicherungsleistungen bei Erwerbsminderung (Bescheid)
o Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) - unter 

Berücksichtigung des § 10 BEEG (Elterngeld ab einer Höhe von über 300,00 € pro Kind 
und Monat oder ab einer Höhe von über 150,00 € pro Kind und Monat in Fällen der 
Verdoppelung des Auszahlungszeitraumes bei Halbierung der Auszahlungszeitraumes)
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